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Genussrechte: Attraktives 
Instrument für den Mittelstand

Mittelständische Unternehmen geben in der Regel keine Gesellschaftsanteile an ihre 
 Mitarbeiter aus, um die Corporate Governance nicht zu beeinträchtigen. Genussrechte 
 bieten ähnliche wirtschaftliche Anreize, werden steuerlich gefördert und kommen ohne  
die Gewährung von Gesellschafterrechten aus. VON CARMEN EGERMANN UND MANUEL SCHIRMER

In Zeiten starken Wettbewerbs um die 
besten Talente („War for Talents“) hat 
sich die Mitarbeiterbeteiligung zu ei-

nem gefragten Instrument zur Bin-
dung, Gewinnung und Motivation von 
Mitarbeitenden entwickelt. Die Praxis 

Steuerliche Vorteile für All-Employee-Pläne:  
Eine Win-win-Situation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
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zeigt jedoch, dass insbesondere mittel-
ständische Unternehmen nur zögerlich 
Mitarbeiterbeteiligungsmodelle einfüh-
ren und damit die Vorteile und steuerli-
chen Anreize weitgehend ungenutzt las-
sen.

Zurückhaltung im Mittelstand
Die Zurückhaltung im Mittelstand ist 
zu einem großen Teil auf Vorurteile zu-
rückzuführen. Im Mittelpunkt steht da-
bei die Vorstellung, dass Mitarbeiterbe-
teiligung nur durch die Übertragung 
echter Gesellschaftsanteile umgesetzt 
werden kann. Tatsächlich wäre die 
Ausgabe von echten Gesellschaftsan-
teilen kaum praktikabel. Die Mitarbei-
ter würden Gesellschafterrechte erhal-
ten, was die Corporate Governance be-
einträchtigt. Zudem bedarf die Über-
tragung von GmbH-Geschäftsanteilen 
der notariellen Beurkundung. Schließ-
lich sind Geschäftsanteile grundsätz-
lich an den stillen Reserven beteiligt, 
sodass bei Ausgabe an Mitarbeitende 
und Einziehung eine Unternehmens-
bewertung erforderlich wäre. Dies ver-
deutlicht, dass die Ausgabe von echten 
Geschäftsanteilen aufwendig und mit 
hohen Kosten verbunden wäre. Ge-
nussrechte können eine attraktive Op-
tion sein, die der besonderen Motivati-
onslage im Mittelstand Rechnung trägt.

Attraktivität von Genussrechten
Genussrechte stellen lediglich ein 
schuldrechtliches Instrument dar und 

sind flexibel und variabel gestaltbar. 
Sie gewähren grundsätzlich keine Ge-
sellschafterrechte, sondern nur einge-
schränkte Informationsrechte zur Her-
stellung von Transparenz über die 
Verzinsung. Die Corporate Governance 
des Unternehmens bleibt damit unver-
ändert und das Informationsrecht för-
dert sogar das unternehmerische Den-
ken der Mitarbeitenden, indem es den 
Zusammenhang zwischen Unterneh-
mensentwicklung und Verzinsung er-
lebbar macht. Darüber hinaus können 
Genussrechte kostengünstig, schnell 
und einfach ausgegeben und eingezo-
gen werden, da die Übertragung nicht 
notariell beurkundet werden muss.
In der praktischen Ausgestaltung kann 

die Verzinsung an Kennzahlen wie Jah-
resüberschuss, EBIT oder EBITDA ge-
knüpft werden. Denkbar sind auch un-
ternehmensindividuelle Kennzahlen, die 
ohnehin zur Steuerung herangezogen 
werden, um gewünschte wirtschaftli-
che Anreize zu setzen und konsistente 
Botschaften an die Belegschaft zu sen-
den. Bei dieser Ausgestaltungsform der 
Anknüpfung an ausschließlich laufen-
de Gewinnkennzahlen entfällt die Be-
teiligung an stillen Reserven und Liqui-
dationserlösen, wodurch komplexe und 
streitanfällige Unternehmensbewertun-
gen vermieden werden. 
Auch die Kündigungsrechte können 

sehr flexibel gestaltet werden. Denkbar 
ist eine Erstlaufzeit von ein bis drei Jah-
ren mit anschließender jährlicher Kün-
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digungsmöglichkeit durch Arbeitgeber 
oder Arbeitnehmer.

Steuerliche Anreize
Die verbilligte oder unentgeltliche Über-
lassung von Genussrechten im Rahmen 
eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms 
führt grundsätzlich dazu, dass der Preis-
nachlass als Arbeitslohn zu versteuern 
ist. Es fällt die progressive Einkommen-
steuer zuzüglich gegebenenfalls Solida-
ritätszuschlag, Kirchensteuer und Sozi-
alversicherungsbeiträgen an.
Der Gesetzgeber hat jedoch jüngst 

durch das Zukunftsfinanzierungsge-
setz mit der Anhebung des Freibetrags 
nach § 3 Nr. 39 EStG auf beachtliche 
2.000 EUR einen erheblichen steuer-
lichen Anreiz gesetzt. Zentrale Voraus-
setzung für die Anwendung des Frei-
betrags ist, dass das Beteiligungsange-
bot grundsätzlich allen Arbeitneh-
menden offensteht, die seit mindes-
tens einem Jahr ununterbrochen in 
 einem Arbeitsverhältnis zum Unter-
nehmen stehen (sogenannte All-Em-
ployee-Pläne).
Ist diese Voraussetzung erfüllt, steht 

der Anwendung des Freibetrags bei der 
verbilligten oder unentgeltlichen Über-
lassung der vorstehend skizzierten Ge-
nussrechte grundsätzlich nichts entge-
gen. Die Mitarbeitenden profitieren 
durch eine erhebliche Ersparnis an 
Lohnsteuer und Sozialversicherungs-

beiträgen. Darüber hinaus spart der 
Arbeitgeber Kosten für den Arbeitge-
beranteil zur Sozialversicherung, so-
weit die Arbeitnehmenden mit ihren 
sonstigen Vergütungsbestandteilen die 
Beitragsbemessungsgrenzen noch nicht 
überschritten haben. Attraktiv ist zu-
dem, dass der Freibetrag grundsätzlich 
auch bei Entgeltumwandlungen ge-
nutzt werden kann. In diesem Fall ent-
fällt jedoch die Beitragsfreiheit in der 
Sozialversicherung. 
Auch die Zinsen aus den Genuss-

rechten, die während der Haltefrist an 
die Mitarbeitenden ausgezahlt werden, 
sind grundsätzlich – soweit markt-
üblich – steuerlich begünstigt. So gilt 
die Abgeltungsteuer in Höhe von nur 
25% zuzüglich Solidaritätszuschlag und 
gegebenenfalls Kirchensteuer. 
Die Auszahlung des Genussrechts-

kapitals bei Kündigung der Genuss-

rechte hat bei ausschließlicher Beteili-
gung am laufenden Gewinn keine steu-
erlichen Folgen, da es sich steuerlich 
lediglich um eine Kapitalrückzahlung 
handelt.
Positiv für die Mitarbeitenden ist, 

dass der Arbeitgeber den Lohnsteuer- 
und Kapitalertragsteuerabzug grund-
sätzlich mit abgeltender Wirkung vor-
nimmt, sodass allein aufgrund der Teil-
nahme an der Mitarbeiterbeteiligung 
keine Steuererklärungspflicht entsteht.

Steuerliche Vorteile für den 
 Arbeitgeber
Die oben skizzierten Genussrechte mit 
ausschließlicher Beteiligung am lau-
fenden Gewinn stellen auf Ebene des 
Arbeitgebers grundsätzlich Fremd-
kapital dar (sogenannte obligations-
ähnliche Genussrechte). Die an die 
Mitarbeitenden gezahlten Zinsen sind 
daher in der Regel als Betriebsausga-
ben abzugsfähig.

FAZIT
Mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz 
und der Anhebung des Freibetrags nach 
§ 3 Nr. 39 EStG auf 2.000 EUR leistet der 
Gesetzgeber einen wichtigen Beitrag 
zur Stärkung der Beteiligungskultur in 
Deutschland. Vorbehalte mittelständi-
scher Unternehmen gegenüber der 
Mitarbeiterbeteiligung können durch 
alternative Beteiligungsmodelle wie 
Genussrechte abgebaut werden, da auf 
die individuellen Herausforderungen 
eingegangen werden kann. 
In der Praxis empfiehlt sich jedoch 

in jedem Fall eine sorgfältige rechtli-
che und steuerliche Strukturierung, 
um unerwünschte Folgen und damit 
verbundene Frustrationen in der Be-
legschaft zu vermeiden. Wichtig ist 
auch die richtige Kommunikation des 
Beteiligungsprogramms.   

Genussrechte stellen lediglich  
ein schuldrechtliches Instrument 
dar und sind flexibel und variabel 
 gestaltbar. 
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= Genussrechte 

= Bonuszahlung 

= Steuerbelastung

1 Die unentgeltliche Überlassung von 
Genussrechten ist nach § 3 Nr. 39 EStG bis 
zu einem Betrag von 2.000 € steuerfrei. 
2 Zinszahlungen unterliegen der 
Abgeltungsteuer in Höhe von nur 25 % zzgl. 
SolZ und ggf. Kirchensteuer. 
3 Steuerneutrale Auszahlung, 
da es sich steuerlich um eine 
Kapitalrückzahlung handelt. 
4 Eine Bonuszahlung unterliegt dem 
individuellen Steuersatz von bis zu 45 %, ggf. 
zzgl. SolZ, Kirchensteuer und 
Sozialversicherungsbeiträgen. 

AuszahlungJahr 2Gewährung Jahr 1

S
te

ue
rfr

ei
e 

Au
sg

ab
e 

G
en

us
sr

ec
ht

e 
1

Ein Unternehmen plant, über die kommenden zwei Jahren jedem Mitarbeiter eine zusätzliche 
Zahlung zukommen zu lassen. Hierfür wird eine einfache Bonuszahlung oder die Ausgabe von 
Genussrechten, die nach zwei Jahren gekündigt werden können, in Betracht gezogen. 
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Besteuerung von Genussrechten

Quelle: KPMG
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